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A n fra g e 

der AbgeordntenREGENSBURGER 9 Dr~HAUSER9 BRFITENEDER 
und Genossen 
an den Eundesminister fHr Justiz 
betreffend 'die abgaben- und gebUhrenrechtliche Angleichung an 
das \'iohnungseigentumsgesetz 1975 

Ein wesentliches Anliegen der }!euordnung des \'lohnungseigentu:ns­
rechtes 'Har es besonders im Jahr der Frau und in dem Jahr g in 
dem ein 'tlei terer Schritt zur Verwirklichung der Partnerschaft 
zwischen l'fann und Frau gesetzt wurde (§ 97 ABGB) 9 die Begrün­
dung von gemeinsamen Wohnungseigentum von Ehegatten, ohne irgend­
welche Nachteile zu verwirklichen. Viele Ehepaare ~ehen sich nun 
in ihren Erwartungen enttäuscht, da nach Rechtsauskunft verschie­
dener Finattzämter unverhältnismäßige Nachteile hinsichtlich der 
abgaben-und gebUhrenrechtlichen Behandlung der Begrlindung gemein­
samen \V'ohnungseigentums in Kauf genommen werden müßten". Da eine 
derartige Benachteiligung eindeutig zum Geist.des neuen und 
von allen Fraktionen einstimmig beschlossenen Wohnungseigentums~ 
gesetzes im Widerspruch steht g richten die unterzeichneten Abge­
ordneten an den Bundesminister für Justiz folgende 

A n fra g e : 

1 ) Befreit der § 27 \'lohnungseigentumsgesetz 1975 ("lEG 1975) v~r.L 
den Bffentlichen Abgaben gem~ß § 27 WEG1975~ wenn 

a) der Wohnungseigentumsbewerberdas Verpflichtungsgeschäft 
vor dem 1.9.1975 abgeschlossen hat und ihm auf Grund der 
§§ 23 und 25 WEG 1975 ein klagbarer Anspruch auf Einwil-
ligung in die Einverleibun~ des Ei~entumsrechtes zusteht ...... ~ ... 

und er nunmehr vor VerbUcherung mit seinem Ehegatten ge­

meinsames Wohnungs eigentum begrUnden will? 
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b) der ~ohnungGeigcntu~sbewerbeT vor dem 1.1.1975 bereits 
elnen im Sinne d0S § 4 \·'iEG 1948v.'irksamen \1ohnungseigen..:. 
tumsvertrag abgeschlossen hat? 

2) Komnt in diesen Fällen § 27 Abs .. 2 Ziff .. 1 fHr das Verpflich­
tungEgeschäft und § 27 Abs~2 Ziff o 2 für die erst nach dem 
1.9.1975 durchzuführende V~rblicherung zur Anwendung? 
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